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Problembeschreibung/ Begründung:

Nach §7 Abs. 1 BauGB sind bei der Abwägungvon Bauleitplänendie öffentlichen
und privaten Belange, die während der Beteiligung der Behörden und der
öffentlichenAuslegung geltend gemacht werden, gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwägen.

Die Stadtvertretung Teterow mögeüberdie im Rahmen des Beteiligungsverfahrens
nach §3 Abs. 2 und §4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit
Anregungen und Hinweisen entscheiden.
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Beschluss / 22

über die der Stellungnahmen von Behörden
zur 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 34

und das „Am Stubbenbruch"

und
das

1. Planerischer Grundgedanke

Anlass der 3. Planänderung ist, dass der im Plangebiet ansässige Baumarkt, mit
integriertem Baustoffhandel und Gartencenter beabsichtigt, geringfügige bauliche
Erweiterungen auf seinem Betriebsgrundstückvorzunehmen. Da keine zusätzlichen
Flächenfüreine Betriebserweiterung am Standort in TeterowzurVerfügungstehen,
sind bauliche Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Betriebsgrundstückin Form einer
Nachverdichtung erforderlich. Die entsprechenden Möglichkeiten zur baulichen
Verdichtung werden durch die Baugrenzen sowie die Festsetzungen zum Maßder
baulichen Nutzung eingeschränkt. Die im Bebauungsplan Nr. 34 festgesetzten
Baugrenzen ermöglichen keine vollumfänglicheAusnutzung des Baugrundstückes.
Zudem wird die Erweiterung durch die festgesetzte Grundflächen- (GRZ) und
Geschossflächenzahl(GFZ) begrenzt.
Fürdie notwendige Erweiterung sind sowohl die Vergrößerungder Baugrenzen im
Teilbereich A zur effektiveren Grundstücksausnutzung sowie eine Erhöhung der
Uberschreitungsmöglichkeiten der Grundflächenzahl (GRZ) gemäß§ 19 Abs. 4
Satz 1 BauNVO erforderlich. Gleichzeitig soll auf die Festsetzung einer
Geschossflächenzahl (GFZ) verzichtet werden, da diese ebenfalls die
Erweiterungsmöglichkeiten stark einschränkt. Eine planerisch festgesetzte private
Grünflächemit der Zweckbestimmung 'Spielptatz' soll wegen nicht erkennbaren
Bedarfs ebenfalls dem Betriebsgeländezugeschlagen werden.

Der zweite Anlass der Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 34 ist
die Bereitstellung von Wohngrundstücken fürden örtlichen und regionalen Bedarf.
Es besteht kein erkennbarer Bedarf mehr an entsprechenden
Dauerkleingari:enparzellen im Plangebiet Die Aufstellung des Bebauungsplanes
verfolgt die Zielsetzung, im Rahmen der aktiven ortsplanerischen Steuerung die
wohnbauliche Entwicklung sinnvoll zu steuern und das Angebot fürden örtlichen
und regionalen WohnungsbedarF zu verbessern. Obwohl arn F^ande des
Siedlungsgebietes gelegen, weist das Plangebiet eine gute Erschließungslageund
eine direkte Anbindung an das Siedlungsgefügeauf. Großräumigbetrachtet handelt
es sich um eine sich anbietende Innenbereichsfläche.

Das Plangebiet. soll dazu in zwei Teilbereiche (A und B) unterteilt werden. Um die
notwendigen Anpassungen auf ein Mindestmaß zu beschränken, werden beirn
Teilbereich B lediglich die textlichen Festsetzungen (Textteil 13) neu veri'asst und die
Planzeichnung des Ursprungsplanes Nr. 34 bleibt weiterhin maßgeblich. Aufgrunci
der erforderlichen weitreichenderen Andemngen im Teilbereich A wird hier der
Bebauungsptan (F)lanzeictinung und Textteil B) vollständigneu verfasst.



2. Gewichtung derAnregungen und Hinweise

Das Amt fürRaumordnung und Landesplanung Region Rostock hat mit Schreiben
vom 29.09.2022 mitgeteilt, dass Erfordernisse der Raumordnung den
Planungszielen nicht entgegenstehen.

Von Nachbargemeinden wurden keine Bedenken geltend gemacht. Anregungen
und Hinweise von Behörden und anderen Trägern öffentlicher Belange sind in der
Abwägunggeprüftund gewürdigtworden.

3. Abwägungder vorgebrachten Anregungen und Hinweise

Die nachfolgenden Prüfergebnissesind Bestandteil dieses Beschlusses.

Teterow,24.11.2022
Siegel Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Stadtvertretung:
davon anwesend:
Ja- Stimmen:
Nein -Stimmen:
Stimmenthaltungen:

21

Aufgrund des §24 der Kommunalverfassung Mecklenburg - Vorpommern waren
keine Mitglieder der Stadtvertretung von der Beratung und der Abstimmung
ausgeschlossen.

Teterow, 24.11.2022
Siegel Bürgermeister



Bergringstadt Teterow

Landkreis Rostock

3. Anderung

des Bebauungsplan Nr. 34
'Am Stubbenruch'

fürdas Gebiet westlich und nördlichder LanghägerChaussee,
südlichder Zufahrt zum Baumarkt, östlichder Bebauung Am
Stubbenbruch 28 A (Teilbereich A) sowie um das Gebiet des
Baumarktes westlich der LanghägerChaussee, nördlichAm

Stubbenbruch, südlichund östlich landwirtschaftlich genutzter
Flächen(Teilbereich B)

überdie Stellungnahmen und Anregungen
irn Rahmen der Beteäiigunggemäß

§4 Abs. 2, §2 Abs. 2 und §3 Abs. 2 BauGB
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Auf Grund des Beteiligungsverfahrens
haben folgende Träger öffentlicher Be-
lange schriftlich mitgeteilt, dass von ihrer
Seite zu der Planung keine Anregungen
vorzutragen sind:

Landesamt fürGesundheit und Soziales
Abt. 5 Arbeitsschutz und technische
Sicherheit Reoionalbereich Nord/Standort
Rostock
(E-Mailvom 14.09.2022)
Zu unseren Stellungnahmen vom 19.07.2016
sowie 28.12.2017 bedarf es keiner weiteren
Stellungnahme.

StraßenbauamtStralsund
(Schreiben vom 26.08.2022)
Zu der 3. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 34 "Am Stubbenruch" der Stadt Teterow
sind aus straßenbaulicher und verkehrlicher
Sicht keine Anregungen oder Bedenken vor-
zubringen.

Diese Stellungnahme bezieht sich auf den
straßenbaulichen und verkehrlichen Bereich
der Straßendes überörtlichenVerkehrs, die
in der Verwaltung des Straßenbauamtesste-
hen.

Amt Mecklenburgische Schweiz
(E-Mail vom 20.09.2022)
Nach Einsicht in die übergebenen Planent-
wurfsunterlagen teite ich Ihnen mit, dass
seitens der Gemeinden Alt Sührkow, Dal-
kendorf, Groß Roge, GroßWokern, Hohen
Demzin, Schorssow und Thürkow keine An-
regungen und Bedenken gegen die o. g.
Planung vorgebrachtwerden.

Gemeindliche Belange werden nicht berührt.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Folgende beteiligte Träger öffentlicher
Belange und Nachbargemeinden haben
keine Stellungnahme abgegeben:

LandesamtfürKultur und Denkmalpflege,
Archäologieund Denkmalpflege
Wasser- und Bodenverband „Teterower
Peene", Jördenstorf
Stadt Malchin

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

-2-
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Folgende TrägeröffentlicherBelange und
Nachbargemeinden haben Anregungen
bzw. Hinweise vorgetragen:

Amt für Raumordnung und Landespla-
nung Region Rostock
Landkreis Rostock
Staatliches Amt für Landwirtschaft und
Umwelt Mittleres Mecklenburg
Stadtwerke Teterow GmbH
Deutsche Telekom AG
Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland
GmbH
Landesamt für innere Verwaltung Meck-
lenburg-Vorpommern, Amt für
Geoinformation, Vermessungs- und Ka-
tasterwesen

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Seitens der Offentlichkeit sind keine Stel-
lungnahmen abgegeben worden.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

-3-
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Amt für Raumordnung und Landespla-
nung Region Rostock
(Stellungnahme vom 29.09.2022)

1. Planungsinhalt
Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraus-
setzungen zur Aktivierung von Grünflächen,
Grünlandteilflächenund Dauerkleingärten für
wohnbauliche Zwecke mit dem Ziel eines
Lückenschlusses in der vorhandenen Sied-
lungsstruktur im beschleunigten Verfahren
gemäß§13 a BauGB. Zusätzlichsollen dem
im Plangebiet ansässigen Baumarkt gering-
fügige bauliche Erweiterungsmöglichkeiten
eingeräumtwerden.

Insgesamt weist das Plangebiet eine Größe
von ca. 2,03 ha auf. Davon sind ca. 0,32 ha
dem Teilbereich A (ca. 0,14 ha Allgemeines
Wohngebiet, WA, bzw. ca. 0,18 ha Sonstiges
Sondergebiet, SO Baumarkt) und ca. 1,71 ha
dem übrigenGebiet des Baumarktes (Teilbe-
reich B) zugeordnet.

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan
der Stadt Teterow stellt den Teilbereich B
des Plangebietes als Sonstiges Sonderge-
biet (SO) mit der Zweckbestimmung „Handel"
dar. Der Teilbereich A ist im Norden eben-
falls als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der
Zweckbestimmung „Handel" und im Süden
als Wohnbaufläche (W) dargestellt. Der FNP
soll im Wege der Berichtigung angepasst
werden.

2. Beurteilungsgrundlagen
Der Entwurf der 3. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 34 „Am Stubbenbruch" wird
raumordnerisch unter Zugrundelegung des
Landesraumentwicklungsprogramms Meck-
lenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V vom
27. Mai 2016) und des Regionalen Raum-
entwicklungsprogramms Mittleres
Mecklenburg/Rostock (RREP MMR-LVO M-
V vom 22. August 2011) beurteilt.

Teterow ist im LEP-Kapitel Zentrale Orte,
Prcgrammsatz Z 3.2 (3), als Mittelzentrum
festgelegt und soll dementsprechend als re-
gional bedeutsamer Infrastrukturstandort
gesichert und weiterentwickelt sowie in der
Funktion als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
gestärktwerden.

Der Sachverhalt ist zutreffend.

Der Sachverhalt ist zutreffend.

Der Sachverhalt ist zutreffend.

Der Hinweis auf die übergeordneten Pla-
nungsvorgaben wird zur Kenntnis
genommen.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

-4-
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Die Gesamtkarte des LEP und die Grundkar-
te der räumlichenOrdnung des RREP stellen
für die Stadt Teterow ein Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft gemäß LEP-/RREP-
Programmsatz 4.5 (3)/G 3.1.4 (1) und ein
Vorbehaltsgebiet Tourismus entsprechend
LEP-/RREP-Programmsatz 4.6 (4)/G 3.1.3
(1)/(3) (RREP: Tourismusschwerpunktraum
im Binnenland) dar.

Als Ziele und Grundsätze der Raumordnung
sind bei der vorliegenden Planung vor allem
die LEP-Programmsätze 4.1 (1), Bauflächen
reduzieren, Z 4.1 (5), Vorrang der Innenent-
wicklung, Z 4.1 (6), Vermeidung von
Zersiedlung, sowie die RREP-
ProgrammsätzeZ 4.1 (3), Innen- vor Außen-
entwicklung, und G 4.1 (1),
Siedlungsentwicklung, zu beachten bzw. zu
berücksichtigen. Die Aufgaben Zentraler Orte
sind im LEP-Kapitel 3.2 festgelegt.

3. Ergebnis der Prüfung
Nach Abwägung aller landes- und regional-
planerischen Belange ist der vorgelegte
Entwurf der 3. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 34 „Am Stubbenbruch" mit den
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar.

Im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Bundesregierung soll die
Neuausweisung von Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen landesweit reduziert werden
(LEP M-V, Programmsatz 4.1 (1)). Entspre-
chend Landesraumentwicklungsprogramm,
Programmsatz Z 4.2 (1), und RREP MM/R,
Programmsatz G 4.1 (1), ist die Wohnbauflä-
chenentwicklung auf die zentralen Orte in
ihrer überörtlichenBündelungsfunktion und
als Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung
entsprechend LEP-Programmsatz 4.1 (2) zu
konzentrieren.

Aufgrund der zentralörtlichen Einstufung
kann Teterow über den im RREP-
Programmsatz Z 4.1 (2) definierten dreipro-
zentigen Eigenbedarf hinaus
Wohnbauflächen entwickeln. Dieses Vorge-
hen dient der Stärkung Zentraler Orte und
verhindert gleichzeitig eine Zersiedlung des
ländlichen Raumes. Die beabsichtigte Pia-
nung erfüllt die vorgenannten
raumordnerischen Anforderungen hinsicht-
lich der Konzentration auf Teterow in seiner

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Die übergeordneten Planungsvorgaben wer-
den zur Kenntnis genommen und sind zu
beachten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

5-
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zentralörtlichen Funktion und einer damit
einhergehenden nachhaltigen Nutzung vor-
handener sozialer, kuttureller, sportlicher,
wirtschaftlicher und technischer Infrastruktu-
ren (Versorgungs-, Verwattungs- und
Bildungseinrichtungen, ÖPNV/SPNVusw.).

Bei der 3. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 34 der Stadt Teterow handelt es sich um
eine sinnvolle Maßnahmeder Innenentwick-
lung bzw. Nachverdichtung. Damit wird den
LEP-/RREP-Programmsätzen Z 4.1 (5), Vor-
rang der Innenentwicklung, bzw. Z 4.1 (3),
Innen- vor Außenentwicklung,entsprochen.

Der Bebauungsplan Nr. 34 ist im Amt unter
der ROK-Nr. 2_049/98 erfasst.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

-6-
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Landkreis Rostock
(Gesamtstellungnahme vom 18.10.2022)

Durch den Landkreis Rostock als Trägeröf-
fentlicher Belange wird folgende
Stellungnahme zum oben genannten Plan-
entwuri: (Stand: 14.07.2022) abgegeben:

Die Stadt Teterow beabsichtigt mit der Ände-
rung des o. g. Bebauungsplanes, die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fürdie
bauliche Erweiterung eines ansässigen
Baumarktes mit integriertem Baustoffhandel
und Gartencenter auf seinem Betriebsgrund-
stückzu schaffen. Des Weiteren beabsichtigt
die Stadt Teterow die Errichtung von Einfa-
milienhäusern planungsrechtlich vorzu-
bereiten. Die Anderung des Bebauungspla-
nes erfolgt im beschleunigten Verfahren
nach§13aBauGB.

1. Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ)

Nach der textlichen Festsetzung O2./a) ist im
WA eine Uberschreitung der festgesetzten
GRZ ausnahmsweise zulässig, wenn diese
durch Flächen von ebenerdigen, mindestens
zweiseitig offenen Terrassen ohne Uber-
dachung direkt an Wohngebäuden
hervorgerufen wird. Diese Flächen sind bei
der Ermittlung der Grundfläche im Sinne des
§ 19 Abs. 2 BauNVO unberücksichtigt zu
lassen und nur bei der Ermitttung der Grund-
fläche im Sinne des §19 Abs. 4 BauNVO zu
ermitteln.

Gemäß§ 16 Abs. 6 BauNVO macht die
Stadt Teterow davon Gebrauch, eine Aus-
nahme festzulegen (BegründungSeite 13).

Hierzu ist folgendes auszuführen:

„Der Plangeber kann im Bebauungsplan
Ausnahmen von dem festgesetzten Maßder
baulichen Nutzung vorsehen. Diese Aus-
nahmen sind nach Art und Umfang eindeutig
zu bestimmen. (...) Die Art der Ausnahme
wird dadurch eindeutig bestimmt, dass der
Plan den Maßbestimmungsfaktornennt, von
dem abgevv'ichen werden daif. Der Umfang
der Abweichung ist zu definieren, indem
festgelegt wird, wie weit die Abweichung
(zahlenmäßig)gehen darf. Mangelt es an

Der Sachverhalt ist zutreffend zusammenge-
fasst. Der Hinweis sei erlaubt, dass die
Festsetzung von Einfamilienhäusern baupla-
nerisch nicht möglich ist. Es sind
ausschließlich Einzelhäuser im allgemeinen
Wohngebiet zulässig. Ein Einzelhaus ent-
spricht nicht zwingend einem
Einfamilienhaus.

Die textliche Festsetzung ist zutreffend wie-
dergegeben.

Der Sachverhalt ist zutreffend.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die genannte textliche Festsetzung
02.1a) ist eine notwendige Reaktion auf die
Tatsache, dass einige Planungs- und Bau-
aufsichtsbehörden fälschlicherweise
pauschat davon ausgehen, dass Terrassen -
unabhängig ihrer baulichen Ausführung - ge-
nereii als Teil der Hauptnutzung anzusehen
sind. Diese Annahme wurde ebenfalls bereits
in verschiedenen Stellungnahmen seitens
der Kreisplanung geteilt. Diese Aussage wird

-7-
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(einer) dieser „inhaltlichen Umgrenzungen",
ist der Ausnahmevorbehalt unwirksam.
(Quelle: Bönker/Bischopink, Baunutzungs-
verordnung, BauNVO §16 Rn. 45 und 46,
beck-online)
Aus planungsrechtlicher Sicht ist die o. g.
Festsetzung zu unbestimmt. Hierbei mangelt
es an einer Definition des Umfanges der Ab-
weichung. In der in Rede stehenden
Festsetzung wird festgelegt, dass eine Uber-
schreitung der festgesetzten
Grundflächenzahl im Sinne des §19 Abs. 2
BauNVO durch Flächen von ebenerdigen,
mindestens zweiseitig offenen Terrassen oh-
ne Überdachung direkt an Wohngebäuden
ausnahmsweise zulässig ist und nur bei der
Ermittlung der Grundfläche im Sinne von
§ 19 Abs. 4 BauNVO anzurechnen sind.
Hierbei findet keine „zahlenmäßige"Definiti-
on des Umfanges statt.

nun in dieser aktuell vorliegenden Stellung-
nahme seitens des Landkreises Rostock
erfreulicherweise nicht mehr wiederholt.
Die textliche Festsetzung O2./a) definiert im
Ergebnis daher, dass "ebenerdige, mindes-
tens zweiseitig offene Terrassen ohne
Uberdachung direkt an Wohngebäuden"wie
Nebenanlagen zu beurteilen sind mit der
Folge, dass ihre Flächen nur bei der soge-
nannten GRZ 2i.S. d. §19 Abs. 4 BauNVO
zu berücksichtigen sind. Der zahlenmäßige
Umfang dieser GRZ 2 ist aber in §19 Abs. 4
Satz 2 BauNVO mit einer Uberschreitung der
GRZ 1 um 50 % definiert. Die Grundflächen-
zahl ist in ihrem Umfang klar definiert. Dort
gibt es keine Spielräume. Es wird nun sei-
tens der Kreisplanung gebeten, in der
Stellungnahme konkreter zu erläutern, wieso
eine klar und eindeutig bestimmbare Grund-
flächenzahl mit eindeutig zahlenmäßig
geregelten Uberschreitungsmöglichkeiten
keinen Umfang festlegen kann. Eine Grund-
flächenzahl definiert zahlenmäßig ganz
eindeutig, wie viel Grundstücksflächeversie-
gelt werden darf. Es sei zum Verständnisder
Kreisplanung die Festsetzung noch einmal
beispielhaft erläutert. Ein Grundstück ist
600 m2 groß. Die Grundflächenzahl ist auf
0,3 festgesetzt. Das bedeutet, dass 180 m2
des Grundstückes mit Hauptgebäuden über-
baut werden dürfen. Gemäß§ 19 Abs. 4
BauNVO dürfen die jeweils zulässigen
GrundflächenfürGaragen und Stellplätzemit
ihren Zufahrten sowie für Nebenanlagen
i. S. d. §14 BauNVO um bis zu 50 % über-
schritten werden. Bei dem angenommenen
Beispiel würdees sich noch einmal um 90 m2
(GRZ 2) handeln. Sollte z. B. ein Bungalow
gebaut werden, der die 180 m2 (GRZ 1) voll-
umfänglich ausnutzt, besteht nun
ausnahmsweise die Möglichkeit, die Terras-
se bei der GRZ 2 (hier: 90 m2) zu
berücksichtigen. Der Umfang ist mit 90 m2 für
alle Nebenanlagen, Zufahrten, Stellplätze
und Terrassen in ihrem Umfang zahlenmäßig
eindeutig. Es wird gebeten, sich noch einmal
vertiefend mit der Thematik zu befassen und
ansonsten zu erläutern,wieso eine Grundflä-
chenzahl zahlenmäßig keinen Umfang
darstellen kann.

-8-



STELLUNGNAHMEN UND ANREGUNGEN ABWÄGUNGUND BESCHLUSS

2. Verfahrensvermerke

Dem Satzungsentwurf sind keine Verfah-
rensvermerke beigefügt. Diese sind noch
vollständig beizufügen. Es wird vorsorglich
darauf hingewiesen, dass alle Verfahrens-
vermerke zu siegeln und vom Bürgermeister
zu unterschreiben sind. Die Verfahrensver-
merke dienen dem Nachweis der
rechtskonformen Durchführung des Planauf-
stellungsverfahrens.

Sie können unter Umständen bei der Gel-
tendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften von Be-
deutung sein. Durch ihre Unterzeichnung
und Siegelung erhalten sie den Charakter
und die Beweiskraft öffentlicher Urkunden.
Inhaltlich müssen sie daher eindeutig sein
und dem vollständigen Verfahrensverlauf
entsprechen. Des Weiteren wird auffolgende
Verpflichtung hingewiesen:

„In §4 a Absatz 4 Satz 1 BauGB wird ange-
ordnet, dass der Inhalt der ortsüblichen
Bekanntmachung auch in das Internet einzu-
stellen ist. Zudem wird vorgesehen, dass die
nach §3 Absatz 2 Satz 1 BauGB öffentlich
auszulegenden Unterlagen zusätzlich im In-
ternet zu veröffentlichen sind (Artikel 6
Absatz 5 Satz 2 i. V. m Absatz 3 UVP-
Richtlinie; vgl. auch Erwägungsgrund 18).
Der Verpflichtung zur Einstellung in das In-
ternet ist genügt, wenn die auszulegenden
Unterlagen, etwa überdas Internetportal der
Gemeinde, für die Offentlichkeit auffindbar
und abrufbar sind.

Darüber hinaus sind sie über ein zentrales
Internetportal des Landes zugänglichzu ma-
chen. Die Verpflichtung zur Einrichtung der
zentralen Internetportale ergibt sich aus Arti-
kel 6 Absatz 5 UVP-Richtlinie und wird durch
das UVPG umgesetzt" (Quelle:
EZBK/Krautzberger, 141. EL Februar 2021,
BauGB §4 a Rn.34)

3. Durch das Amt fürKreisentwicklung wur-
den die berührten Fachämter des
Landkreises Rostock beteiligt:

Kreisordnungsamt (Amt 32)
o 323 Brandschutzdienststelle

30.09.2022
vom

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es handelt sich lediglich um den Bebau-
ungsplanentwurf. Das Satzungsexemplar
wird alle vollständigen Verfahrensvermerke
erhalten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Beteiligungsunterlagen sowie die Be-
kanntmachung wurden auf der Homepage
der Stadt veröffentlicht.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

-9-



STELLUNGNAHMEN UND ANREGUNGEN ABWÄGUNGUND BESCHLUSS

AmtfürJugendund Familie (Amt 51)
• 511 Sachgebiet Jugendhilfepla-

nung/ Haushalt vom 22.09.2022
Bauamt (Amt 63)

• 633 Untere Denkmalschutzbehörde
vom 08.09.2022

Amt fürStraßenbauund Verkehr
• 651 Sachgebiet Straßenbau vom

08.09.2022
Umweltamt (Amt 66)

• 661 Untere Naturschutzbehörde
vom 22.09.2022

• 662 Untere Wasserbehörde vom
13.09.2022

• 662 Untere Bodenschutzbehörde
vom 12.09.2022

• 663 Untere Immissionsschutzbe-
hördevom13.09.2022

Die Fachstellungnahmen wurden bereits
übersendet Die für die Satzung relevanten
Inhalte der Fachstellungnahmen sind gleich-
falls entsprechend zu berücksichtigen.

Die Fachstellungnahmen wurden zur Kennt-
nis genommen und sind Gegenstand der
städtischenAbwägung.
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Kreisordnungsamt (Amt 32)
323 Brandschutzdienststelle
(Stellungnahme vom 30.09.2022)

Keine Anregungen. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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Amt fürJugend und Familie
511 SG Juaendhilfeplanuna / Haushalt
(Stellungnahme vom 22.09.2022)

Gemäß§ 79 SGB VIII (Sozialgesetzbuch
Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe) haben
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für
die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB
VIII die Gesamtverantwortung einschließlich
der Planungsverantwortung. Entsprechend
ist gemäß§80 Abs. 1 SGB VIII durch die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rah-
men ihrer Planungsverantwortung der
Bestand an Einrichtungen und Diensten fest-
zustellen, der Bedarf unter Berücksichtigung
der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen
derjungen Menschen und der Erziehungsbe-
rechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum
zu ermitteln und die zur Befriedigung des
Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig
und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsor-
ge zu treffen, dass auch ein
unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden
kann. Zudem sollen die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe nach §80 Abs. 5 SGB VIII
darauf hinwirken, dass die Jugendhilfepla-
nung und andere örtliche und überörtliche
Planungen aufeinander abgestimmt werden
und die Planungen insgesamt den Bedürf-
nissen und Interessen derjungen Menschen
und ihrer Familien Rechnung tragen.

Fürdie Jugendhilfeplanung des Landkreises
gibt es wichtige Berührungspunkte zu ande-
ren kommunalen Planungen, durch welche
die Lebensbedingungen junger Menschen
und ihrer Familien wesentlich bestimmt wer-
den (z. B. die Bauleitplanung gem. §§1 ff., 5
ff. BauGB; Verkehrsflächenplanung; Stadt-
entwicklungs- bzw. Dorfsanierungsplanung;
Planung des öffentlichen Personennahver-
kehrs; Schulversorgungsplanung usw.).

Damit die Jugendhilfe ihren „Querschnittsauf-
trag" nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII
wahrnehmen kann, muss sich die Jugendhil-
feplanung mit den Planungszielen und -
interessen all dieser im Zweifel konkumeren-
den Planungen auseinandersetzen und
abstimmen (vergl. LPK-SGB VIII/Reinhard
Joachim Wabnitz SGB VIII §80 Rn. 24-26).

Die Stadt Teterow beabsichtigt mit der 3.
Änderung des B-Plans Nr. 34 für das allg.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Der Sachverhalt ist dahingehend zu korrigie-
ren, dass mit der Planung keine zusätzlichen
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Wohngebiet und das Sondergebiet „Am
Stubbenbruch" neben der Schaffung zusätz-
licher Wohnbauflächen auch die Schaffung
zusätzlicherFlächenfürGewerbe.

Das Amt fürJugend und Familie hat in die-
sem Zusammenhang die Auswirkungen auf
die Bedarfe an Kinderbetreuungsplätzen und
Kinderspielplätzengeprüft.

In der Stadt Teterow gibt es laut der Fort-
schreibung der Jugendhilfeplanung,
Teilplan I - Kindertageseinrichtungen/ Kinder-
tagespflege 2022 - 2024 einen Uberhang an
Kinderbetreuungsplätzen in den Förderari:en
Kinderkrippe/Tagespflege und Kindergarten.
Die Schaffung zusätzlicherWohnbauflächen
ermöglichteine Erhöhungder Attraktivitätder
Stadt Teterow fürden Zuzug von Familien. In
der Stadt Teterow gibt es derzeit 11 Spiel-
plätze, davon sieben im Stadtgebiet. Die
Schaffung eines 12. Spielplatzes erfolgt auf-
grund von Festlegungen in anderen
rechtskräftigenBebauungsplänen.

Das Vorhaben der Stadt Teterow steht im
Einklang mit den Zielen der Jugendhilfepla-
nung.

Gewerbeflächengeschaffen werden. Es wird
ein 'Sonstiges Sondergebiet' mit der Zweck-
bestimmung 'Baumarkt' ausgewiesen.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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Untere Denkmalschutzbehörde
(Stellungnahme vom 29.07.2022)

Ergänzend zur Gesamtstellungnahme des
Landkreises Rostock vom 07.06.2022 sende
ich Ihnen die Fachstellungnahme der Unte-
ren Denkmalschutzbehördezu. Per Mail vom
10.August2022)

Stellungnahme aus denkmalpflegerischer
Sicht gem. §§1 (3) und 7 (6) DSchG M-V

Baudenkmalpflegerische Belange werden
von dem Vorhaben nicht berührt.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im
Gebiet des o. g. Vorhabens keine Boden-
denkmale bekannt. Bei Bauarbeiten können
jedoch jederzeit archäologische Funde und
Fundstellen entdecktwerden.

Daher sind folgende Hinweise zu beachten:

Wenn während der Erdarbeiten archäologi-
sche Funde oder auffällige
Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist
gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz M-V
(DSchG M -V) die zuständige untere Denk-
malschutzbehörde unverzüglich zu
benachrichtigen und der Fund und die Fund-
stelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern
oder Beauftragten des Landesamtes fürKul-
tur und Denkmalpflege in unverändertem
Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind
hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbei-
ten, der Grundeigentümer sowie zufällige
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach
Zugang derAnzeige.

Für weitere Auskünfte zu den bodendenk-
malpflegerischen Belangen stehen jederzeit
die untere Denkmalschutzbehörde des
Landkreises Rostock, Am Wall 3 - 5, 18273
Güstrow (Herr du Mont; Tel.: 03843 755-
63304; E-Mail; patrick.dumont@lkros.de) und
das Landesamt fürKultur und Denkmalpflege
M-V (Domhof 4/5, 19055 Schwerin, Tel.:
0385/ 58879-111) zur Verfügung.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und ist im Rahmen von Erdarbeiten
zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Unter dem Textteil B unter Hinweise und in
der Begründung befindet sich ein Hinweis
auf §11 DSchG M-V.

Auf das Angebot wird bei Bedarf zurückge-
griffen.
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Untere Denkmalschutzbehörde
(Stellungnahme vom 08.09.2022)

Stellungnahme aus denkmalpflegerischer
Sicht gern. §§1 (3) und 7 (6) DSchG M -V

Baudenkmalpflegerische Belange werden
von dem Vorhaben nicht berührt.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im
Gebiet des o. g. Vorhabens keine Boden-
denkmale bekannt. Bei Bauarbeiten können
jedoch jederzeit archäologische Funde und
Fundstellen entdeckt werden.

Daher sind folgende Hinweise zu beachten:

Wenn während der Erdarbeiten archäologi-
sche Funde oder auffällige
Bodenverfärbungen entdeckt werden, Ist
gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz M-V
(DSchG M-V) die zuständige untere Denk-
malschutzbehörde unverzüglich zu
benachrichtigen und der Fund und die Fund-
stelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern
oder Beauftragten des Landesamtes fürKul-
tur und Denkmalpflege in unverändertem
Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind
hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbei-
ten, der Grundeigentümer sowie zufällige
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach
Zugang derAnzeige.

Für weitere Auskünfte zu den bodendenk-
malpflegerischen Belangen stehen jederzeit
die untere Denkmalschutzbehörde des
Landkreises Rostock, Am Wall 3 - 5, 18273
Güstrow (Herr Hinterthan; Tel.: 03843 755-
63306; E-Mail: haiko.hinterthan@lkros.de)
und das Landesamt fürKultur und Denkmal-
pflege M-V (Domhof 4/5, 19055 Schwerin,
Tel.: 0385/ 58879-111) zur Verfügung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und ist im Rahmen von Erdarbeiten
zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Unter dem Textteil B unter Hinweise und in
der Begründung befindet sich ein Hinweis
auf §11 DSchG M-V.

Auf das Angebot wird bei Bedarf zurückge-
griffen.
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Amt fürKreisentwicklung
SG Reaional- und Bauleitplanunfl
(Stellungnahme vom 08.09.2022)

Keine Anregungen. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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Amt fürStraßenbau-und Verkehr
SG Straßenbau
(Stellungnahme vom 30.09.2022)

Keine Anregungen. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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Umweltamt
Untere Naturschutzbehörde
(Stellungnahme vom 22.09.2022)

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde
werden zu den vorgelegten Planunterlagen
(Planzeichnung mit Begründung) mit Bear-
beitungsstand 14. Juli 2022 keine
Anmerkungen erforderlich.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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Umweltamt
Untere Wasserbehörde
(Stellungnahme vom 13.09.2022)

Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde be-
stehen keine Bedenken gegen die
3. Anderung des o. g. B-Planes.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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Umweltamt
Untere Immissionsschutzbehörde
(Stellungnahem vom 13.09.2022)

Die Stadt Teterow hat sich bisher nur mit den
vorliegenden Verkehrslärmimmissionen be-
fasst. Hierfür wurden sinnvolle
Festsetzungen zum passiven Schallschutz
und zur Gebäudeausrichtunggetroffen.

Eine Prüfung des Immissionskonfliktes zwi-
schen Gewerbelärm und benachbarter
schutzbedürftigerNutzung wurde bisher nicht
vorgenommen. Wie bereits in der Stellung-
nahme vom 09.05.2022 ausgeführt, sollte die
Stadt Teterow prüfen,ob durch den aktuellen
Betrieb sowie die geplanten baulichen Erwei-
terungen des bestehenden Baumarkts mit
Baustoffhandel Uberschreitungen der zuläs-
sigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm an
den bestehenden und geplanten schutzbe-
dürftigenNutzungen auftreten können.

Zum gegenwärtigen Planungsstand ist es
möglich, dass an den durch Gewerbelärm
belasteten Gebäudefassaden der geplanten
Wohngebäude schutzbedürftige Räume
(Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) mit öf-
fenbaren Fenster und somit Immissionsorte
entstehen. GemäßTA Lärm besteht für
schutzbedürftige Nutzungen der Anspruch,
dass bei Gewerbelärmimmissionen die Im-
missionsrichtwerte 0,5 m vor dem geöffneten
Fenster eingehalten werden müssen. Beste-
hen an diesen maßgeblichen
Immissionsorten Richtwertüberschreitungen,
kann dies die geplante Erweiterung oder so-
gar die aktuell bestehenden Betreiberrechte
des benachbarten Unternehmens einschrän-
ken.

Der Sachverhalt ist zutreffend.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der im Plangebiet ansässige
Baumarkt mit integriertem Baustoffhandel
und Gartencenter beabsichtigt, geringfügige
bauliche Erweiterungen auf seinem jetzigen
Betriebsgrundstück vorzunehmen, die sich
vorwiegend auf die Lagerung von Materialen
beziehen (Uberdachung von Lagerflächen)
und mit keinen zusätzlichen Lärmimmissio-
nen verbunden sind. Diese Maßnahmensol-
len zur abgewandten Seite des
Wohngebietes erfolgen. Das Luftbitd auf Sei-
te 20 der Begründung verdeutlicht die
örtliche Situation. Daher wird von einer er-
gänzendenLärmbetrachtungabgesehen. Die
Stellplatzanlage bleibt unverändert.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Beeinträchtigung gesunder Wohn-
und Arbeitsverhältnisse durch die geplante
Erweiterung des ansässigen Betriebes kön-
nen ausgeschlossen werden.
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Umweltamt
Untere Bodenschutzbehörde
(Stellungnahme vom 12.09.2022)

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum
o. g. Plan geben wir im Rahmen der Einbe-
ziehung der Träger öffentlicher Belange
unsere Stellungnahme fürden Planungsträ-
ger ab. Der vorliegende Plan wurde auf
Belange des Bodenschutzes und entspre-
chend unserem Kenntnisstand auf das
Vorhandensein von Altlasten auf den ange-
gebenen Grundstückengeprüft.

Die Gemeinde hat sich mit den Belangen des
Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen
Anforderungen auseinandergesetzt.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht gibt es
zum Planentwurf keine Einwände.

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächensind
im Vorhabengebiet nicht bekannt.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.
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Staatliches Amt für Landwirtschaft
Umwelt Mittleres Mecklenburg
(Stellungnahme vom 06.09.2022)

und

Bereich Landwirtschaft
Zu dem Vorhaben bestehen seitens der Ab-
teilung Landwirtschaft grundsätzlich keine
Bedenken. Um Beachtung folgender Hinwei-
se wird gebeten:

- Der Entzug bzw. die zeitweilige Inan-
spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist
auf den absolut notwendigen Umfang zu be-
schränken. Auf den zeitweilig in Anspruch
genommenen Flächen ist die landwirtschaft-
liche Nutzbarkeit nach Abschluss der
Baumaßnahmenvollständigwiederherzustel-
len.

- Die Erreichbarkeit der angrenzenden land-
wirtschaftlichen Flächen mit
landwirtschaftlicher Technik und die Funkti-
onstüchtigkeitvorhandener Drainagesysteme
sind sicherzustellen.

- Von den Planungen betroffene Landwirt-
schaftsbetriebe sind frühzeitig zu beteiligen
und über zu erwartende Einschränkungen
der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit ihrer Ei-
gentums- oder Pachtflächen zu informieren,
damit vor Realisierung der Maßnahme ggf.
erforderliche Ausgleichs- und Entschädi-
gungsregelungen getroffen werden können.

Bereich Wasserwirtschaft
Mit Datum vom 26.04.2022 Reg.- Nr.:
St/13053/087/124/229/22 (TÖB061/22) wur-
de durch die Abteilung 4 des StMU MM
bereits eine Stellungnahme abgegeben.

Die gegebenen Hinweise in Bezug auf die
notwendige Prüfung der Belange Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) wurde auch in der
erneuten Uberarbeitung des B-Planes nicht
beachtet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Das Plangebiet wird überwiegend von dem
Betriebsgelände eines Baumarktes einge-
nommen. Die übrigen Flächen, die zum
einen füreine Erweiterung des Betriebsge-
ländes und zum anderen für die
Bereitstellung von Wohngrundstücken fun-
gieren sollen, werden von Grünflächen,
Grünlandteilflächen und Dauerkleingärten
eingenommen. Es handelt sich um einen
sehr geringfügigen Anteil von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen. Zudem sind die
Flächen im Flächennutzungsplan bereits für
eine bauliche Inanspruchnahme vorgesehen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Von der Planung sind keine
Landwirtschaftsbetriebe betroffen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme vom 26.04.2022 war Ge-
genstand der städtischenAbwägung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die Hinweise waren Gegenstand
der städtischen Abwägung. Die Abwasser-
beseitigung des Plangebietes ist gesichert.
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Begründung:

Das StALU MM ist für die Umsetzung der
Anforderungen nach EU-Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) / Erreichung der Bewirt-
schaftungsziele nach den §§ 27
(oberirdische Gewässer) bis 31, 44 (Küsten-
gewässer) und 47 (Grundwasser) gemäß
des Erlasses vom 27.06.2016 (Regelungen
zur weiteren Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie in Mecklenburg-
Vorpommern im zweiten Bewirtschaftungs-
zeitraum) des damaligen Ministeriums für
Landwiri:schaft und Umwelt M-V örtlich zu-
ständige Behörde für die Prüfung von
Vorhabens bezogenen Planungsunterlagen
auf die Einhaltung der Vorgaben nach
WRRL.

Eine Uberarbeitung und Anpassung der Pla-
nung ist zur nachfolgenden Prüfung des
Sb(\LU MM erforderlich.

Weitere vom StALU MM zu vertretenden Be-
lange sind nicht betroffen.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die
von Ihnen vorgelegten Unterlagen.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die Abwasserbeseitigung des
Plangebietes ist gesichert.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stadtwerke Teterow als Betriebsführer
des Zweckverbandes „Wasser/Abwasser
Mecklenburgische Schweiz"
(Stellungnahme vom 21.09.2022)

Gegen die im Betreff genannte Änderung
des Bebauungsplanes haben wir keine Be-
denken.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass je nach
Bebauung, Leitungsänderungen bzw. Erwei-
terungen des Leitungsbestandes notwendig
werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der jeweiligen konkreten
Objektplanungen zu berücksichtigen.
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Deutsche Telekom Technik GmbH
(Stellungnahme vom 08.09.2022)

Die Telekom Deutschland GmbH - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte
i. S. v. §125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche
Telekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und dementsprechend die erforderlichen
Stellungnahmen abzugeben.

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt
Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationslinien (TK-Linien) der Deutschen
Telekom AG, deren Lage aus beiliegenden
Bestandsunterlagen zu entnehmen ist.

Gegen die o. g. Planung haben wir dann kei-
ne Einwände, wenn für die Telekom die
erforderlichen Unterhaltungs- und Erweite-
rungsmaßnahmen an ihrem ober- und
unterirdischen Kabelnetz jederzeit möglich
sind und die nachfolgend genannten Aufla-
gen und Hinweise eingehalten werden.

Wir bitten bei weiteren Planungen sicherzu-
stellen, dass die vorhandenen TK-Linien
möglichst unverändert in ihrer jetzigen Lage
ohne Uberbauung verbleiben können. Ge-
ländeveränderungen im Bereich unserer
Trassen (z. B. Höhenprofiländerungen)müs-
sen in jedem Falle mit uns abgestimmt
werden. Bei Freilegung der Telekommunika-
tionslinien während der Baumaßnahme sind
diese durch geeignete Maßnahmen zu
schützen und zu sichern (z. B. durch
Halbrohre).

Unsere Leitungen sind in der Regel mit einer
Uberdeckung von ca. 60 cm innerorts, bis zu
90 cm außerorts,verlegt.

Eine abweichende Tiefenlage ist wegen
Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nach-
träglicher Veränderung der Deckung durch
Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen
Gründenmöglich,

Sollten Sicherungs- bzw. Verlegemaßnah-
men erforderlich sein, so sind diese

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genom-
men.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der jeweiligen konkreten
Objektplanungen zu beachten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und ist im Rahmen der jeweiligen
konkreten Objektplanungen zu beachten.

Die Steltungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und ist im Rahmen der jeweiligen
konkreten Objektplanungen zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der jeweiligen konkreten
Objektplanungen zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der jeweiligen konkreten
Objektplanungen zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der jeweiligen konkreten
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rechtzeitig bei unserem Auftragseingang un-
ter der nachfolgenden E-Mail-Adresse zu
beantragen, damit fürdie Prüfung der Kos-
tentragungspflicht und ggf. Erstellung der
vertraglichen Regelungen ein angemessener
Zeitraum zurVerfügungsteht:
T-NL-Ost-PTI-23-FS@telekom.de

Sollte durch den Bauherrn die Herstellung
einer Hauszuführung fürdie Anbindung der
geplanten Neubauten an das Telekommuni-
kationsnetz gewünscht sein, muss der
Antrag separat über den Bauherrenservice,
Rufnummer 0800 330 1903 erfolgen. Auch
Aufträge fürden Rückbau und/oder Umbau
der vorhandenen Telekommunikationsanla-
gen, müssen über o. g. Servicenummer
ausgelöst werden. Weitere Hinweise finden
Sie auch im Internet unter:
https://www.telekom.de/hilfe/bauherren

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist
das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen"
der Forschungsgesellschaft fürStraßen-und
Verkehrswesen, Ausgabe 1989, siehe hier
u. a. Abschnitt 3, zu beachten. Einer Uber-
bauung unserer Telekommunikationslinien
stimmen wir nicht zu, weil dadurch der Bau,
die Unterhaltung und Erweiterung verhindert
wird und ein erhebliches Schadensrisiko für
die Telekommunikationslinie besteht.

Wir möchten Sie bitten, den Erschließungs-
träger auf diese Punkte aufmerksam zu
machen.

Die beigefügte Kabelschutzanweisung ist zu
beachten.

Achtung folgende Hinweise bitte an die
beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten:

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten,
dass Beschädigungen der vorhandenen Te-
lekommunikationslinien vermieden werden
und aus betrieblichen Gründen(z. B. im Falle
von Störungen) der ungehinderte Zugang zu
den Telekommunikationslinien jederzeit mög-
lich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen
von Abzweigkästen und Kabelschächten so-
wie oberirdische Gehäuse so weit
freigehalten werden, dass sie gefahrlos ge-

Objektplanungen zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der jeweiligen konkreten
Objektplanungen zu beachten.

Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der jeweiligen konkreten
Objektplanungen zu beachten.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und sind im Rahmen der jeweiligen
konkreten Objektplanungen zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der jeweiligen konkreten
Objektplanungen zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen von Erdarbeiten zu be-
achten.
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öffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen an-
gefahren werden können. Es ist deshalb
erforderlich, dass sich die Bauausführenden
vor Beginn der Arbeiten über die Lage, der
zum Zeitpunkt der Bauausführungvorhande-
nen Telekommunikationslinien der Telekom
informieren und einen Schachtschein einho-
len. Entweder über die Internetanwendung
„Trassenauskunft Kabel"
(https://trassenauskunft-kabel.telekom.de)
oder unter der Mailadresse
(Dlanauskunft.nordost@telekom.de).

Wie sie Kabelschäden vermeiden und wje
sie reagieren müssen, wenn es zu einer Be-
schädigung kommen, finden sie in unserm
„Infoflyer fürTiefbaufirmen". Hier empfehlen
wir die App „Trassen Defender", um schnell
und unkompliziert diese bei der Deutschen
Telekom anzuzeigen. Die Kabelschutzan-
weisung der Deutschen Telekom AG ist zu
beachten.

Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens
stehen wir Ihnen unter den oben genannten
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Diese
Planunterlage sind nur fürinterne Zwecke zu
benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben.

Anlagen
1 Ubersichtsplan
1 Kabelschutzanweisung
1 Infoflyer fürTiefbaufirmen
1 Merkblatt Baumstandorte

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen von Erdarbeiten zu be-
achten.

Auf das Angebot wird bei Bedarf zurückge-
griffen.

Die Anlagen werden zur Kenntnis genom-
men.
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Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland
GmbH
(Stellungnahme vom 29.09.2022)

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone
GmbH /Vodafone Deutschland GmbH gegen
die von Ihnen geplante Maßnahme keine
Einwändegeltend macht.

In Ihrem Planbereich befinden sich Tele-
kommunikationsanlagen unseres
Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvor-
haben im Plangebiet werden wir dazu eine
Stellungnahme mit entsprechender Auskunft
über unseren vorhandenen Leitungsbestand
abgeben.

WeiterführendeDokumente:
D Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH
0 Kabelschutzanweisung Vodafone Deutsch-
land GmbH
D ZeichenerklärungVodafone GmbH
D Zeichenerklärung Vodafone Deutschland
GmbH

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der jeweiligen konkreten
Objektplanungen zu beachten.

Die weiterführenden Dokumente werden zur
Kenntnis genommen.
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Landesamt für innere Verwaltung Meck-
lenburg-Vorpommern
(Stellungnahme vom 23.08.2022)

In dem von Ihnen angegebenen Bereich be-
finden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch fürweitere Planungen und Vorha-
ben die Informationen im Merkblatt überdie
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte
(Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Land-
kreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da
diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen.
Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen.

Anlage:
Merkblatt überdie Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Bitte ist bereits entsprochen worden. Der
Landkreis Rostock wurde ebenfalls am hiesi-
gen Bauleitplanverfahren beteiligt.

Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen.
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